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Ausländer in Deutschland schon ab 18 volljährig

Auch wenn ein in Deutschland lebendes, 19 Jahre altes Kind marokkanischer Staatsangehörigkeit, nach
seinem Heimatrecht erst mit Vollendung des 21. Lebensjahres volljährig wird, führt dies nicht dazu, dass es im
Rahmen deutschen Rechts wie ein Minderjähriger behandelt wird.
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